
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltung der AGB, Einsichtnahme, 
Zugriff  

Bei Auftragserteilung an die CZEWO DA-
TA GmbH erklärt sich der Kunden mit den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
CZEWO DATA GmbH ausdrücklich ein-
verstanden. Entgegenstehende Einkaufs-
bedingungen oder Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie für 
die gesamte Geschäftsbeziehung aus-
drücklich ausgeschlossen und verlieren 
ihre Wirksamkeit. Sofern nichts anderes 
vereinbar wurde, gelten die AGB´s für den 
gesamten - auch zukünftigen - Umfang der 
geschäftlichen Beziehungen zwischen der 
CZEWO DATA GmbH und dem Kunden. 
Die AGB´s der CZEWO DATA GmbH in 
der jeweils aktuellen Fassung stehen dem 
Kunden jederzeit zur Einsichtnahme auf 
der Homepage der CZEWO DATA GmbH 
zur Verfügung und werden dem Kunden 
auf Wunsch auch auf elektronischem We-
ge zugesandt.  

2. Vertragsabschluss  

Durch Zusendung einer Bestellung oder 
Rücksendung des von der CZEWO DATA 
GmbH erstellten und vom Kunden firmen-
mäßig gezeichneten Angebotes (Original) 
durch den Kunden an die CZEWO DATA 
GmbH, gilt der Vertrag zur Erbringung der 
gegenständlichen Leistungen als gültig 
abgeschlossen. Angebote der CZEWO 
DATA GmbH sind freibleibend (§ 145 
BGB).  

3. Vertragsgegenstand, Leistungser-
bringung  

Die CZEWO DATA GmbH ist ein System- 
und Softwarehaus. Im Bereich System-
haus erbringt sie Dienstleistungen in den 
Bereichen EDV, Netzwerke, Datenbanken, 
kundenspezifische Softwareentwicklungen 
sowie Dienstleistungen im SAP®-Umfeld. 
Im Bereich Softwarehaus werden Soft-
wareprogramme bzw. Softwarelösungen 
entwickelt und vertrieben. Die unter den 
Vertragsparteien vereinbarten, genauen 
Leistungen ergeben sich aus dem im Auf-

trag dargestellten Leistungsumfang und 
beinhalten in der Regel der Lieferung von 
Hard- und Software und die Bereitstellung 
und Durchführung von Dienstleistungen 
aus den genannten Bereichen.  

a. Leistungsbeschreibung  

Grundlage für die Erbringung von Dienst-
leistungen sowie Abwicklung von Projek-
ten ist die schriftliche Leistungsbeschrei-
bung, die die CZEWO DATA GmbH (je 
nach Umfang gegen Kostenberechnung) 
aufgrund der ihr zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Informationen ausarbeitet 
bzw. die der Kunde zur Verfügung stellt. 
Diese Leistungsbeschreibung (Pflichten-
heft) wird von der CZEWO DATA GmbH 
und dem Kunden auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit überprüft und mit ihrem Zu-
ständigkeitsvermerk versehen; sie ist in-
tegraler Vertragsbestandteil. Später auftre-
tende Änderungswünsche des Kunden 
können zu gesonderten Termin- und 
Preisvereinbarungen führen.  

b. Leistungserbringung, Termine  

Alle Unterlagen und erforderlichen Mittel 
stellt der Kunde der CZEWO DATA GmbH 
im erforderlichen Umfang (siehe Auftrag) 
auf eigene Kosten zur Verfügung. Verein-
barte Liefertermine können seitens der 
CZEWO DATA GmbH nur dann eingehal-
ten werden, wenn der Kunde zu den von 
der CZEWO DATA GmbH angegebenen 
Terminen alle notwendigen Vorleistungen 
und Unterlagen in der vereinbarten Form 
vollständig zur Verfügung stellt und im 
erforderlichen Ausmaß konstruktiv an der 
Projektabwicklung mitwirkt (Einhaltung von 
Terminen, Feedback, etc.) Die Ausarbei-
tung von Konzepten und Applikationen 
erfolgt nah Art und Umfang dieser vom 
Kunden zur Verfügung gestellten Unterla-
gen und Informationen. Für den Inhalt, die 
Ausgestaltung sowie die Rechte an diesen 
Unterlagen und Mitteln ist ausschließlich 
der Kunde verantwortlich. Die CZEWO 
DATA GmbH übernimmt diesbezüglich 
keine wie auch immer geartete Haftung. 
Ausschließlich der Kunde hat somit deren 
rechtliche Zulässigkeit (insbesondere ur-
heber-, wettbewerbs- und markenrechtlich) 
allein zu prüfen.  



c. Abnahme  

Alle Leistungen der CZEWO DATA GmbH 
bedürfen einer schriftlichen Abnahme. 
Software, Internet- und Datenbank-
Applikationen bedürfen einer Abnahme 
durch den Kunden spätestens 14 Tage 
nach Fertigstellung, sonstige Leistungen 
innerhalb von sieben Tagen ab Erbrin-
gung. Lässt der Kunde den Zeitraum ohne 
Abnahme verstreichen, gilt die Leistung 
als abgenommen. Beim Erwerb von Nut-
zungsberechtigungen (Lizenzsoftware der 
CZEWO DATA GmbH9 bestätigt der Kun-
de mit dem Auftrag die Kenntnis des Leis-
tungsumfanges der bestellten Programme.  

d. Wartung  

Der Kunde kann durch Abschluss eines 
Wartungsvertrages mit der CZEWO DATA 
GmbH hierin festgelegte Arbeiten und 
Dienstleistungen auf die CZEWO DATA 
GmbH übertragen. Dafür erhält die CZE-
WO DATA GmbH eine Vergütung, die in 
der Preisliste der CZEWO DATA GmbH 
festgelegt ist. Handelt es sich um Lizenz-
software der CZEWO DATA GmbH, gelten 
die jeweils aktuellen Wartungsverträge, 
die separat abgeschlossen werden. War-
tungsverträge werden grundsätzlich auf 
unbestimmte Dauer abgeschlossen. Bei 
Befristung verlängert sich der Vertrag still-
schweigend automatisch um die ursprüng-
lich vereinbarte Dauer, wenn von den Ver-
tragsparteien nicht längstens einen Monat 
vor Ablauf der Vertragsdauer (ursprünglich 
oder bereits verlängert) schriftlich gekün-
digt wird. Maßgeblich für eine fristgerechte 
Kündigung ist das Datum der Absendung 
(Poststempel). Der Wartungsvertrag kann 
vorzeitig auch einvernehmlich oder - mit 
sofortiger Wirkung - einseitig aus wichtigen 
Gründen beendet werden. Wichtige Grün-
de sind z. B. Zahlungsverzug (unter Set-
zung einer zweiwöchigen Nachfrist und 
Hinweis auf die Rechtsfolgen), Insolvenz 
des Kunden und dergleichen. Im Falle der 
vorzeitigen Auflösung des Wartungsver-
trages aus Gründen, die vom Kunden zu 
vertreten sind, steht der CZEWO DATA 
GmbH das vertraglich vereinbarte Entgelt, 
das bis zum regulären Vertragsende ange-
fallen wäre, zu. Bei vorzeitiger Auflösung 
aus anderen Gründen erfolgt eine aliquote 
Abrechnung des Wartungsentgelts.  

4. Zahlung, Zahlungskonditionen  

a. Fälligkeit  

Wenn nicht anders vereinbart, sind die von 
der CZEWO DATA GmbH zugestellten 
Rechnungen sofort ab Rechnungserhalt 
ohne jeden Abzug und spesenfrei auf 
das/die von der CZEWO DATA GmbH 
angegebene(n) Konto(en) zahlbar.  

b. Zahlung von Teillieferungen  

Die CZEWO DATA GmbH ist berechtigt, 
zur Deckung der bei ihr während der Pro-
jektabwicklung zu erwartenden, laufenden 
Kosten Teillieferungen in Rechnung zu 
stellen.  

c. Abgeltung von Zusatzleistungen  

Bei allen über den Auftragsumfang hin-
ausgehenden Dienstleistungen (z. B. Än-
derungen oder Ergänzungen des Leis-
tungsumfangs, der Inhalte, der Zielsetzung 
etc.) wird der Arbeitsaufwand zu den am 
Tage der Leistungserbringung gültigen 
Stundensätzen an den Kunden verrech-
net. Abweichungen im Zeitaufwand, der 
die Basis für die Berechnung des Ver-
tragspreises bildet, werden nach tatsächli-
chem Anfall berechnet, sofern sie nicht 
von der CZEWO DATA GmbH verursacht 
worden sind; dies betrifft auch etwaig an-
fallende Überstunden oder Wochenend-
zeiten, die auf Wunsch des Kunden zur 
Erreichung einer vom Kunden gesetzten 
Deadline (ohne durch die CZEWO DATA 
GmbH verursachten Terminverlust) geleis-
tet werden. Äußert der Kunde substantielle 
Änderungswünsche, die einen grundle-
genden Eingriff in die vereinbarte Leis-
tungsstruktur und -abwicklung bedeuten, 
so ist die CZEWO DATA GmbH berechtigt, 
laufende arbeiten bis zur Annahme eines 
neuen oder Ergänzungsangebotes durch 
den Kunden einzustellen. Eine in diesem 
Fall etwaig verursachte Terminverzöge-
rung in der Leistungsabwicklung kann 
nicht der CZEWO DATA GmbH angelastet 
werden.  

Im Falle von oben erwähnten Abweichun-
gen im Leistungsumfang bzw. im entgelt-
relevanten Zeitaufwand, verpflichtet sich 



die CZEWO DATA GmbH, den Kunden 
über Änderung und Höhe des von ihm an 
die CZEWO DATA GmbH zu leistenden 
zusätzlichen Entgelts, schriftlich in Kennt-
nis zu setzen. Alle Leistungen der CZEWO 
DATA GmbH, die nicht ausdrücklich durch 
das vereinbarte Entgelt abgegolten sind, 
werden gesondert in Rechnung gestellt; 
dies gilt z. B. für seitens der Kunden trotz 
Vereinbarung nicht beigestellte Materialien 
(z. B. Muster, Listen etc.), aber auch für 
Schulungen, Dokumentationen, Erklärun-
gen und sonstige Nebenleistungen. Sofern 
nicht anders vereinbart, entsteht der Ent-
geltanspruch der CZEWO DATA GmbH für 
jede einzelne Leistung, sobald diese er-
bracht wurde. Die CZEWO DATA GmbH 
ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwan-
des Vorschüsse/Abschläge in Rechnung 
zu stellen.  

Für die Teilnahme an Schulungen, Prä-
sentationen sowie für alle sonstigen ver-
einbarten Arbeiten der CZEWO DATA 
GmbH, die - aus welchen Gründen auch 
immer - nicht zur Ausführung gelangen, 
gebührt der CZEWO DATA GmbH ein 
angemessenes Honorar, das zumindest 
den gesamten Personal- und Sachauf-
wand sowie die Kosten sämtlicher Fremd-
leistungen deckt. Mit der Bezahlung dieser 
Vergütung erwirbt der Kunde an diesen 
Leistungen keinerlei Rechte; nicht aufge-
führte Konzepte, Entwürfe, Unterlagen und 
alle sonstigen Leistungen bleiben Eigen-
tum der CZEWO DATA GmbH, sind un-
verzüglich an die CZEWO DATA GmbH 
zurückzugeben und dürfen vom Kunden 
nicht weiter genutzt werden.  

d. Zahlungsverzug  

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
termine bildet eine wesentliche Grundlage 
für die Durchführung der von der CZEWO 
DATA GmbH erbrachten Leistungen. Die 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlun-
gen bzw. Zahlungsziele berechtigt die 
CZEWO DATA GmbH laufende Arbeiten 
einzustellen, vom Vertrag zurückzutreten 
oder - nach vollständiger Leistungserbrin-
gung - die erbrachten Leistungen oder 
Applikationen bis zum Zeitpunkt des Zah-
lungseingangs zurückzubehalten oder 
wieder offline zu schalten. Alle damit ver-
bundenen Kosten sowie auch der entgan-

gene Gewinn sind vom Kunden zu tragen. 
Im Falle des Zahlungsverzuges werden 
Verzugszinsen in Höhe von 19 % p. a. 
berechnet. Kosten für die Einschaltung 
eines Inkassobüros oder eines Rechtsan-
waltes werden ebenso dem Kunden ange-
lastet.  

e. Aufrechnung von Forderungen  

Der Kunde ist nicht berechtigt, fällige For-
derungen und Ansprüche gegen Forde-
rungen der CZEWO DATA GmbH aufzu-
rechnen oder Zahlungen wegen nicht voll-
ständiger Gesamtlieferung, Garantie- 
und/oder Gewährleistungsansprüchen 
oder Bemängelungen zurückzuhalten, 
außer diese sind von der CZEWO DATA 
GmbH anerkannt oder rechtskräftig fest-
gestellt.  

5. Nutzung, Rechte, Pflichten  

a. Nutzungsrecht  

Durch den Abschluss eines Vertrages mit 
der CZEWO DATA GmbH und durch Be-
zahlung des vereinbarten Entgelts der 
Eingang der vollständigen Zahlung bei der 
CZEWO DATA GmbH ist Voraussetzung) 
erwirbt der Kunde das Recht die Hard-
ware/Software und/oder Leistung im ver-
einbarten Umfang zu nutzen.  

b. Eigentums- und Urheberrechte  

Alle von der CZEWO DATA GmbH gelie-
ferten Leistungen, Applikationen oder Ma-
terialien sowie die enthaltenen Ideen, Ge-
danken und Inhalte verbleiben im aus-
schließlichen und alleinigen Eigentum so-
wie Urheberrecht der CZEWO DATA 
GmbH. Durch die Mitwirkung des Kunden 
werden keine darüber hinausgehenden 
Rechte erworben.  

Der Kunde ist nicht berechtigt, Software-
programm/Applikationen zu ändern, zu 
vervielfältigen, Dritten Einsicht zu gewäh-
ren, diese zur Verfügung zu stellen oder 
diese zur Gänze oder teilweise zu veräu-
ßern usw. jede Verletzung der Urheber-
rechte der CZEWO DATA GmbH zieht 
Unterlassungs- und Schadenersatzan-
sprüche nach sich, wobei in einem sol-



chen Fall volle Genugtuung zu leisten ist. 
Der Kunde kann aber gegen gesonderte 
schriftliche Vereinbarung und Entgelt über 
den hier vereinbarten Umfang hinausge-
hende Rechte erwerben.  

Werden die im Zuge eines Workshops von 
der CZEWO DATA GmbH entwickelten 
Ideen und Konzepte nicht für einen Auf-
trag verwertet, so ist die CZEWO DATA 
GmbH berechtigt, diese anderweitig zu 
nutzen. Die Weitergabe von Workshopun-
terlagen an Dritte sowie deren Veröffentli-
chung, Vervielfältigung oder sonstige Ver-
breitung ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung der CZEWO DATA GmbH unzuläs-
sig.  

c. Recht auf Veröffentlichung und Na-
mensnennung  

Die CZEWO DATA GmbH ist berechtigt, 
für den Kunden erbrachte Leistungen zu 
Werbe- und PR-Zwecken zu nutzen sowie 
in den für den Kunden erstellten Applikati-
onen an geeigneter Stelle einen Urheber-
rechtsvermerk anzubringen, ohne dass 
dem Kunden dafür ein Entgeltansprüche 
entstünde.  

d. Aufbewahrungspflicht  

Die CZEWO DATA GmbH ist nicht ver-
pflichtet, Leistungsunterlagen, Materialien 
oder fertige Projekte (Softwareprogram-
me/Applikationen etc.) des Kunden zu 
archivieren.  

6. Haftung, Gewährleistung, Schaden-
ersatz  

a. Haftung  

Die CZEWO DATA GmbH haftet im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen nur 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
Ausgeschlossen ist die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit, die Haftung für entgange-
nen Gewinn, Folgeschäden und für reine 
Vermögensschäden sowie für Schäden 
dritter Personen. Die CZEWO DATA 
GmbH haftet ebenso nicht für Ansprüche, 
die von Dritten gegen den Kunden erho-
ben werden, etwa im Falle von wettbe-
werbsrechtlichen Verletzungen.  

b. Reklamationen, Gewährleistung  

Der Kunde hat eventuelle Reklamationen 
und Mängelrügen innerhalb von 14 Tagen 
ab Abschluss der Leistungen gegenüber 
der CZEWO DATA GmbH schriftlich gel-
tend zu machen. Gerechtfertigte und an-
erkannte Mängelrügen werden von der 
CZEWO DATA GmbH binnen angemes-
sener Frist behoben; der Kunde hat alle 
für die Mängelbehebung erforderlichen 
Maßnahmen zu dulden und zu ermögli-
chen. Nach Mängelerhebung ist eine neu-
erliche Abnahme erforderlich.  

Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose 
sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, 
die vom Kunden zu vertrete sind, sowie 
zusätzliche Korrekturen, Änderungen und 
Ergänzungen werden von der CZEWO 
DATA GmbH gegen Berechnung durchge-
führt. Dies gilt auch für die Behebung von 
Mängeln, wenn Änderungen, Ergänzun-
gen oder sonstige Eingriffe vom Kunden 
selbst oder von dritter Stelle vorgenom-
men worden sind. Die CZEWO DATA 
GmbH übernimmt keine Gewährleistung 
für Leistungen, die durch den Kunden 
selbst oder durch Dritte nachträglich getä-
tigt wurden.  

c. Schad- und Klagloshaltung  

Die CZEWO DATA GmbH übernimm keine 
Haftung für Rechtsverletzungen mit oder 
durch Mittel, die ihm vom Kunden überge-
ben worden sind, insbesondere für die 
unzulässige Verwendung von Marken, 
Fotografien, Texten und dergleichen. Für 
den Fall, dass gegen die CZEWO DATA 
GmbH wegen solcher Rechtsverletzungen 
von Dritten Ansprüche geltend gemacht 
werden sollten, ist die CZEWO DATA 
GmbH einerseits ausdrücklich berechtigt, 
den Dritten an den Kunden zu verweisen, 
und andererseits ist der Kunde verpflich-
tet, die CZEWO DATA GmbH für derartige 
Ansprüche vollkommen schad- und klag-
los zu stellen.  

7. Sonstige Bestimmungen  

a. Änderungen von Kundendaten  



Namens- und/oder Adressänderungen hat 
der Kunde der CZEWO DATA GmbH un-
verzüglich bekanntzugeben. Die CZEWO 
DATA GmbH ist berechtigt, Erklärungen 
und Schriftstücke an die ihr zuletzt be-
kanntgegebene Adresse des Kunden zu 
übermitteln.  

b. Schriftlichkeit  

Änderungen und Ergänzungen zu abge-
schlossenen Verträgen bedürfen der 
Schriftform. Fax und E-Mail genügen der 
Schriftform. Auch für das Abgehen vom 
Erfordernis der Schriftform ist Schriftlich-
keit erforderlich.  

c. Unwirksamkeit von Vertragsbestim-
mungen  

Sollten einzelne Vertragsbestimmun-
gen unwirksam sein oder unwirksam wer-
den, so wird hierdurch der übrige Inhalt 
des Vertrages nicht berührt. Die unwirk-
same Bestimmung ist durch eine wirksa-
me, die ihr dem Sinn und Zweck am 
nächsten kommt zu ersetzen.  

d. Gerichtsstand, anzuwendendes 
Recht  

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Re-
gensburg. Für alle Streitigkeiten aus ab-
geschlossenen Verträgen und alle (auch 
zukünftige) Rechtsgeschäfte aus der Ge-
schäftsverbindung vereinbaren die CZE-
WO DATA GmbH und der Kunde die aus-
schließliche Zuständigkeit des sachlich 
und räumlich in Betracht kommenden Ge-
richts der Stadt Regensburg. Jeder andere 
Gerichtsstand ist ausdrücklich ausge-
schlossen. Dieser Gerichtsstand gilt auch 
für die Frage des rechtswirksamen Zu-
standekommens des Vertragsverhältnis-
ses sowie aller seiner Vor- und Nachwir-
kungen.  

Für alle Rechtsverhältnisse zwischen der 
CZEWO DATA GmbH und dem Kunden 
gilt ausschließlich Deutsches Recht.  

Stand: 31.08.2011 

 


